
 

Satzung des Vereins „Support international e.V.“ 
(Gültig seit dem 13.11.2025)  
 
 
§ 1  Name und Sitz 
(1)  Der Verein führt den Namen „Support International e.V.“ und hat seinen Sitz in München. 
(2) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2  Zweck 
(1)  Vereinszwecke sind 

-  bedürftigen Menschen insbesondere in medizinischer, caritativer, sozialer und 
wirtschaftlicher Hinsicht zu helfen; 

-  die Förderung der Gesundheitspflege; 
-  die Förderung von Bildung und Erziehung. 
- die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flücht-

linge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie 
Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und 
Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste, Förderung der 
Hilfe für Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer ge-
schlechtlichen Orientierung diskriminiert werden; 

  - die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, 
  -      die Förderung der Religion. 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
a) Förderung von Vorhaben zur Gesundheitspflege, wie beispielsweise die Unter-

stützung von Krankenhäusern und von Selbsthilfegruppen erkrankter Menschen. 
Ferner die Förderung von Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen; 

b) Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen, indem schulische und berufliche Ausbil-
dung sowie fachliche Qualifizierung durchgeführt, bzw. personell und finanziell un-
terstützt wird; 

c) Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit durch lnformationsschriften, -veranstaltungen 
und -stände; 

d) Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Zustandes auf Hilfe angewiesen sind, oder die am Rande des Existenznot-
wendigen leben; 

e) Unterstützung von Personen die politisch, rassistisch oder religiös verfolgt, aus-
gegrenzt oder sonst in irgendeiner Form benachteiligt werden;    

f)  Förderung von Projekten, die Flüchtlinge und Vertriebene in den jeweiligen Län-
dern unterstützen, in welchen sie Zuflucht suchen; 

g) Planung und Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländern in Kooperation 
mit anderen privaten und kirchlichen Stiftungen und Fördergeldern der öffentli-
chen Hand. 

h) Förderung von Projekten zur Errichtung, Renovierung, Ausschmückung und Un-
terhaltung von Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern oder anderen 
religiösen Einrichtungen. 

 
Der Vereinszweck wird durch Unterstützung weltweiter Aktionen und Maßnahmen ver-
wirklicht. 

(2)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(3)  Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3  Mitgliedschaft 
(1)  Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder. 
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(2)  Mitglied kann jede Person werden, die das 14. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährige 
bedürfen der Erlaubnis der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters. 

(3) Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen, die den Zwecken und Zielen des Ver-
eins zustimmen. 

(4)  Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, die den Verein durch ih-
ren finanziellen Beitrag oder auf sonstige Weise unterstützen. Sie sind in der Mitglieder-
versammlung nicht stimmberechtigt. 

(5)  Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf schriftlichen Antrag, über den der Vorstand 
entscheidet. lm Falle einer Ablehnung kann der Antragsteller Widerspruch dagegen bei 
der Mitgliederversammlung einlegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann mit 
Zweidrittelmehrheit. 

(6) Mitglieder des Vereins, auch Mitglieder des Vorstands, können vom Verein für ihre Ver-
einstätigkeit vergütet werden, in Form einer Ehrenamtspauschale oder Übungsleiter-
pauschale, eines Mini-Jobs, eines Midi-Jobs, einer Teilzeit- oder einer Vollzeit-Stelle. 
Die Vergütung muss in jedem Fall verhältnismäßig und angemessen sein. Zuständig für 
den Abschluss eines Anstellungsvertrags und die Festsetzung der Vergütung ist grund-
sätzlich der Vorstand. Der Abschluss eines Anstellungsvertrags mit einem Vorstands-
mitglied und die darin vereinbarte Vergütung bedarf der Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung. Das betroffene Vorstandsmitglied ist gehalten sich bei der Abstimmung über 
den eigenen Anstellungsvertrag der Stimme zu enthalten. 

 
 
§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 

a) bei natürlichen Personen durch Tod, bei juristischen Personen durch Auflösung;  
b) durch schriftliche Austrittserklärung eines Mitglieds an den Vorstand, die bei Min-

derjährigen vom gesetzlichen Vertreter mitzuunterzeichnen ist; 
c)  durch Ausschluss eines Mitglieds aus wichtigem Grund, insbesondere bei schuld-

hafter Verletzung der Vereinsinteressen. Über den Ausschluss eines Mitglieds 
entscheidet der Vorstand; vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit 
zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. lm Falle eines Aus-
schlusses kann das betroffene Mitglied Widerspruch dagegen bei der Mitglieder-
versammlung einlegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann mit Zwei-
drittelmehrheit. 

 
§ 5  Mitgliedsbeiträge 
Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, ob und ggf. in welcher Höhe Mitgliedsbeiträge 
erhoben werden. 
 
§ 6  Organe 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 7  Vorstand 
(1)  Der Vereinsvorstand i.S.v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten-

den Vorsitzenden und dem Sekretär. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außerge-
richtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. Mitglieder des Vor-
standes können nur natürliche, volljährige Personen sein. Die Haftung des Vorstandes 
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt .  
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(2)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, vom 
Tag der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Scheidet 
ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, bestimmt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer. Beim Ausscheiden von mehreren Vor-
standsmitgliedern wählt die Mitgliederversammlung insgesamt einen neuen Vorstand. 

(3)  Der Vorstand ist das planende und vollziehende Organ des Vereins.  
(4)  Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen und geleitet werden. Die Einberufung 
bedarf keiner besonderen Form; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu wer-
den. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Er beschließt 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzen-
den. Über die Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Sitzungs-
leiter und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. 

(5) Vorstandssitzungen können auch online oder in Schrift- und / oder Textform erfolgen. 
(6)  Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen, dieser führt die Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung des Vereins nach den Weisungen des Vorstandes. 
Der Geschäftsführer ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands und der Mitglieder-
versammlung mit beratender Stimme teilzunehmen. 

 
§ 8  Mitgliederversammlung 
(1)  Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a)  Wahl des Vorstands (§ 7 Abs. 2) 
b)  Bestimmung der Rechnungsprüfer, des Prüfungsumfangs und der Dauer des Prü-

fungsauftrags. 
c)  Entgegennahme des Jahresberichtes und des Jahresabschlusses des Vorstands 

und dessen Entlastung 
d)  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge (§ 5) 
e)  Beschlussfassung über Änderung der Satzung und des Vereinszwecks sowie 

über die Auflösung des Vereins (§ 10 Abs. 1) 
(2)  Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. 
(3)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn das Ver-

einsinteresse es erfordert. Sie ist einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglie-
der dies unter Angabe der Gründe schriftlich beim Vorstand beantragt. 

(4)  Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen un-
ter Angabe der Tagesordnung per E-Mail durch den Vorsitzenden oder bei dessen Ver-
hinderung vom Sekretär. 

(5)  Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder vom 
Sekretär geleitet. 

(6)  Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tages-
ordnung geändert oder ergänzt werden. Über die Annahme von Beschlussanträgen ent-
scheidet die Mitgliederversammlung mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. 

(7)  Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich 
durch Handaufheben; wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies verlangt, ist 
schriftlich abzustimmen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestimmen.  
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Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

(8)  Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben ist.  

(9) Die Mitgliederversammlung kann auch virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für Mit-
glieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichen 
Chat-Raum durchgeführt werden. Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktu-
elle Versammlung gültige Zugangswort mit einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der 
Versammlung, maximal drei Stunden davor, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei 
die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gege-
bene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse 
verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die letzte dem Vorstand bekannt ge-
gebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsgemäße Absendung des Briefes zwei 
Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legiti-
mationsdaten und das Zugangswort keinem Dritten zugänglich zu machen und unter 
strengem Verschluss zu halten. Möglich ist auch eine Mischform aus Onlineverfahren 
und Präsenzversammlung. 

 
§ 9 Haftung 
Die Mitglieder der Organe haften dem Verein nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
§ 10 Satzungsänderung, Auflösung des Vereins  
(1)  Die Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des Vereinszwecks sowie die 

Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der in der Mit-
gliederversammlung erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Hierüber darf nur 
abgestimmt werden, wenn diese Punkte in der nach § 8 Abs. 4 bekannt gegebenen 
Tagesordnung enthalten waren. 

(2)  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vereinsvermögen des Vereins an das Erzbistum Freiburg, das es unmittelbar und aus-
schließlich für mildtätige und gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
§ 11 Inkrafttreten 
(1)  Diese Satzung wurde zuletzt geändert mit Mitgliederversammlung vom 13.11.2025. 
(2)   Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die bisherige Satzung vom 20.07.2023 außer 

Kraft. 
 

 

 

 

 


